
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Informationen zur Einführung des ElterngeldPlus mit Partnerschaftsbonus und einer 

flexibleren Elternzeit 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Anfang 2015 wird das neue ElterngeldPlus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren 
Elternzeit in Kraft treten, mit dem Mütter und Väter Zeit für die Familie gewinnen und das 
Eltern den Rücken stärkt. Die Neuerungen gelten für Geburten ab dem 1. Juli 2015. Gern 
möchten wir Sie schon jetzt über die wichtigsten Regelungen informieren, die das Gesetz 
vorsieht. Denn wir wissen Sie als starken Partner an unserer Seite, um eine neue Qualität in 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erreichen. Ein Ziel, von dem nicht nur Familien, 
sondern auch die Wirtschaft profitiert. Im beiliegenden Faltblatt haben wir die wichtigsten 
Informationen für Sie zusammengefasst. 
 
Unterstützung und Angebote für Familien müssen vielfältig und auf der Höhe der Zeit sein. 
Generell nehmen wir den Trend wahr, dass immer mehr Mütter mit kleinen Kindern 
erwerbstätig sein wollen und nach der Geburt schneller an den Arbeitsplatz zurückkehren 
möchten. Immer mehr Väter wollen sich stärker am Familienleben beteiligen, ohne dabei den 
Anschluss im Job zu verlieren.  
 
Mit dem ElterngeldPlus gehen wir ganz konkret auf diese Bedürfnisse von Beschäftigten ein: 
Eltern, die nach der Geburt des Kindes bald wieder in Teilzeit arbeiten, erhalten künftig 
länger Elterngeld und können ihr Elterngeldbudget besser ausschöpfen. Partnerschaftliches 
Engagement in Familie und Beruf lohnt – wobei auch Alleinerziehende anderen 
Familienformen gleichgestellt sind und profitieren. Die Elternzeit wird deutlich flexibler. Für 
die Wirtschaft bedeutet das in Zeiten des demografischen Wandels und des wachsenden 
Fachkräftebedarfs eine schnellere Rückkehr von Beschäftigten ins Berufsleben und flexiblere 
Möglichkeiten bei der Personalplanung. 
 
Darüber hinaus wird für das Elterngeld bei Mehrlingsgeburten das Gesetz klargestellt. Es 
gelten wieder die Regelungen, die ursprünglich vom Gesetzgeber intendiert waren. Eltern von 
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SEITE 2 Mehrlingen haben einen Elterngeldanspruch und erhalten wie bisher den Mehrlingszuschlag 
in Höhe von 300 Euro. Diese Regelung wird bereits zum 1. Januar 2015 in Kraft treten. 
 
Bei der Information von Beschäftigten zu den Neuerungen möchten wir Ihnen mit 
Informationsmaterialien und Serviceangeboten zur Seite stehen. Wir informieren Anfang 
2015 über weitere Service- und Informationsmöglichkeiten auf unserer Website bmfsfj.de. 
 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Information, soweit Sie dies als notwendig erachten, 
weiterleiten. 
 
Für Ihre Unterstützung danke ich herzlich! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

  
 
Petra Mackroth  
 
Anlage zu diesem Schreiben: Faltblatt zur Übersicht 



Informationen zur Einführung 

eines ElterngeldPlus mit Partner-

schaftsbonus und einer !exibleren 

Elternzeit zum 1. Juli 2015

Für eine Familienpolitik auf der Höhe der Zeit

Zeit für Familie und Beruf – diesen Wunsch haben viele Eltern. Das Bundes-

familienministerium nimmt dieses Bedürfnis von Müttern und Vätern ernst.  

Es setzt auf eine moderne Familienpolitik, welche mit den Bausteinen 

ElterngeldPlus, Partnerschaftsbonus und der Flexibilisierung der Elternzeit eine 

partnerschaftliche Aufteilung von Beruf und Familie möglich macht. Die neuen 

Regelungen, die ab Juli 2015 in Kraft treten, geben Müttern und Vätern mehr 

Zeit für die Familie und ermöglichen eine !exible Rückkehr in ihren Beruf. 

Familien sind wirtschaftlich gut abgesichert und Frauen schaffen es leichter, 

ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und eine eigenständige Alterssicherung 

aufzubauen. In Zeiten des Fachkräftemangels und des demogra"schen Wandels 

stärkt eine partnerschaftliche Aufteilung der Aufgaben in Familie und Beruf 

auch die Wirtschaft. Ihr eröffnen sich zusätzliche personelle Ressourcen und 

neue Möglichkeiten, um Fachkräfte langfristig zu binden.



Das Plus an Partnerschaftlichkeit   
Gemeinsam für eine neue Qualität der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Eine partnerschaftliche Aufteilung von Familie und Beruf halten immer mehr junge Frauen 

und Männer für wünschenswert. Aber nur wenigen gelingt es, dieses Modell auch wirklich zu 

leben: Während die meisten Väter Vollzeit arbeiten, sind die meisten Mütter teilzeitbeschäftigt. 

Das Bundesfamilienministerium unterstützt Familien mit den neuen Angeboten ElterngeldPlus, 

Partnerschaftsbonus sowie mit der Flexibilisierung der Elternzeit dabei, den Anforderungen von 

Kindererziehung und Arbeitswelt partnerschaftlich gerecht zu werden. Arbeiten Mutter oder 

Vater nach der Geburt eines Kindes in Teilzeit, können sie künftig länger Elterngeld beziehen.

Dies ist auch ein deutliches Plus für die Wirtschaft. Arbeitgeber haben kürzere Ausfallzeiten von 

wertvollen Fachkräften und gewinnen zusätzliche Handlungsspielräume bei der Gestaltung  

ihrer Personalstruktur. Die neuen Regelungen werden zum 1. Juli 2015 in Kraft treten. 

Längerer Bezug des Eltern-

geldes bei Teilzeitarbeit

Eltern, die Elterngeld und 

Teilzeitarbeit kombinieren, 

haben künftig keine Nachteile 

mehr. Wie beim bisherigen 

Elterngeld auch, ersetzt das 

ElterngeldPlus das wegfallende 

Einkommen um 65 bis zu 

100 Prozent, abhängig vom 

Voreinkommen. Die Höhe 

des ElterngeldPlus liegt bei 

höchstens der Hälfte des 

monatlichen Elterngeldes, das 

Eltern ohne Teilzeiteinkom-

men zustünde. Eltern, die nach 

der Geburt eines Kindes in 

Teilzeit arbeiten, können die 

Bezugszeit des Elterngeldes 

verlängern: Aus einem 

Elterngeldmonat werden zwei 

ElterngeldPlus-Monate.  Damit 

kann ElterngeldPlus über den 

14. Lebensmonat des Kindes 

hinaus bezogen werden.

Partnerschaftsbonus bei 

gemeinsamer Teilzeitarbeit

Eltern, die gemeinsam in 

Teilzeit gehen und min-

destens vier Monate lang 

parallel zwischen 25 und 30 

Wochenstunden arbeiten, er-

halten jeweils vier zusätzliche 

ElterngeldPlus-Monate. Damit 

bleiben Familien während 

einer Teilzeittätigkeit länger 

!nanziell abgesichert und die 

partnerschaftliche Kinder-

betreuung wird möglich. Der 

Partnerschaftsbonus steht 

auch Alleinerziehenden zur 

Verfügung. Sie können zusam-

men mit den Partnermonaten 

die Zahl der ElterngeldPlus-

Monate deutlich ausdehnen.

Flexibilisierung der  

Elternzeit

Mütter und Väter können 

ihre Elternzeit "exibler 

verteilen. Auch weiterhin 

sind pro Elternteil 36 Monate 

unbezahlte Auszeit vom Job 

bis zum dritten Geburtstag 

des Kindes möglich. Davon 

können aber 24 Monate statt 

bisher zwölf zwischen dem 

dritten und achten Geburtstag 

des Kindes eingesetzt werden. 

Außerdem kann die Elternzeit 

in drei Zeitabschnitte pro 

Elternteil eingeteilt werden. 

So können Eltern ihre Kinder 

auch später für eine Zeit lang 

intensiver begleiten, wenn 

dies notwendig wird – zum 

Beispiel beim Eintritt in die 

Schule.

+4 Monate Partner-
schaftsbonus 
mit ElterngeldPlus

1=2

Aus einem Elterngeld-
monat werden zwei 
ElterngeldPlus-Monate

!exible Elternzeit-
monate, einsetzbar 
zwischen dem  
3. und 8. Geburtstag 
des Kindes



Gelebte Partnerschaftlichkeit – drei Beispiele
Arbeiten Mutter und Vater für mindestens vier Monate gleichzeitig  

zwischen 25 und 30 Wochenstunden, erhält jeder von ihnen vier zusätzliche  

ElterngeldPlus-Monate.

Beispiel 1: Mögliche Kombinationen von Elterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus

Beispiel 3: Mögliche Kombinationen von Elterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus
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Beispiel 2: Mögliche Kombinationen von ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus

Mutter (z.B. selbst-
ständig und ohne Mut-
terschaftsleistungen)

Vater

Lebensmonat 
des Kindes

01

ElterngeldPlus und Teilzeit 

ElterngeldPlus und Teilzeit 

1202 1303 1404 1505 1606 1707 1808 09 10 11

Partnerschaftsbonus
(ElterngeldPlus 

je Elternteil) 
Teilzeit 25 bis 30 h

Über 90 Prozent der jungen 

Erwachsenen "nden, dass beide 

Elternteile sich um die Kinder 

kümmern sollten. (BIB 2013, 

„Familienleitbilder“)

90%
Für das Elterngeld bei Mehr-

lingsgeburten wird das Gesetz 

klargestellt: Es gelten wieder die 

Regelungen, die ursprünglich 

vom Gesetzgeber intendiert 

waren. Eltern von Mehrlingen 

haben einen Elterngeldanspruch 

pro Geburt und erhalten wie 

bisher den Mehrlingszuschlag in 

Höhe von 300 Euro. Diese Rege-

lung wird bereits zum 1. Januar 

2015 in Kraft treten.

300€

64 Prozent der jüngeren Männer 

"nden, Väter sollten für ihre Kinder 

beru!ich kürzertreten. (BIB 2013, 

„Familienleitbilder“)

ElterngeldPlus 
und Teilzeit

ElterngeldPlus 
und Teilzeit

Zwei Drittel der Frauen und 

Männer bis 40 Jahre "nden es 

richtig, dass die Mutter erwerbs-

tätig ist, um ökonomisch un-

abhängig zu sein. (BIB 2013, 

„Familienleitbilder“)

66%

64%



Die wichtigsten Regelungen auf 
einen Blick 
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... kann in drei Zeitabschnitte pro Elternteil auf-

geteilt werden. Der Arbeitgeber kann den dritten 

Zeitabschnitt aus dringenden betrieblichen 

Gründen ablehnen, sofern dieser zwischen dem 

dritten und achten Geburtstag des Kindes liegt.

Wenn der Arbeitgeber den Teilzeitantrag nicht 

innerhalb einer bestimmten Frist ablehnt, gilt 

seine Zustimmung als erteilt.

Das ElterngeldPlus …
… ersetzt das wegfallende Einkommen abhängig 

vom Voreinkommen zu 65 bis 100 Prozent – wie 

das bestehende Elterngeld auch.

… beträgt monatlich maximal die Hälfte 

des Elterngeldes, das den Eltern ohne 

Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde.

… wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: Ein 

Elterngeldmonat = zwei ElterngeldPlus-Monate.

… gibt es auch über den 14. Lebensmonat des 

Kindes hinaus.

Der Partnerschaftsbonus ...
… gibt jedem Elternteil vier zusätzliche 

ElterngeldPlus-Monate, wenn Mutter und Vater 

für mindestens vier Monate gleichzeitig zwischen 

25 und 30 Wochenstunden arbeiten.

… unterstützt auch Alleinerziehende: Arbeiten sie 

für mindestens vier Monate in Teilzeit zwischen 

25 und 30 Wochenstunden, erhalten sie ebenfalls 

vier zusätzliche ElterngeldPlus-Monate. 

Das Elterngeld …
…  ersetzt in den ersten 14 Monaten nach der 

Geburt eines Kindes das wegfallende Erwerbs-

einkommen – abhängig vom Voreinkommen zu 

65 bis 100 Prozent. 

... beträgt monatlich mindestens 300 Euro und 

höchstens 1.800 Euro. 

… steht beiden Eltern gemeinsam mit zwölf 

Monatsbeträgen zur Verfügung, die sie unter-

einander aufteilen können. 

… kann mindestens für zwei und höchstens für 

zwölf Monate von einem Elternteil in Anspruch 

genommen werden. 

… wird für zwei zusätzliche Monate (Partnermo-

nate) gezahlt, wenn beide Eltern das Elterngeld 

nutzen und ihnen Erwerbseinkommen wegfällt.

… erlaubt bereits jetzt Teilzeitarbeit von bis zu 30 

Wochenstunden. Das Teilzeiteinkommen wird 

dabei berücksichtigt: Das Elterngeld ersetzt die 

Differenz zum Einkommen vor der Geburt.

Die Elternzeit …
... bietet Eltern !exiblere Möglichkeiten, für ihr 

Kind da zu sein: 24 Monate statt bisher zwölf 

Monate können zwischen dem dritten und 

achten Geburtstag des Kindes eingesetzt werden.

... muss beim Arbeitgeber bis zum dritten 

Geburts tag des Kindes sieben Wochen vor 

Antritt angemeldet werden, danach beträgt die 

Anmelde frist 13 Wochen.



Zentraler Ansprechpartner

rund um alle Fragen

zu Familie

familienfreund KG

http://www.familienfreund.de/Arbeitgeber · arbeitgeber@familienfreund.de 

0341-355408-12 bzw. 0800-7727360

Wir vereinbaren Beruf und Familie !

Information

● Angebote für Familien

● Rechte / Pflichten in 

Bildungs- u. Betreuungs-

einrichtungen

● Ansprechpartner, 

Abläufe, Formulare

● Antworten auf alle 

familienbezogenen 

Fragen

● Einführung in  Netzwerke 

und Gesprächsrunden

praktische  Hilfen

● Vermittlung

○ Kinderbetreuung

○ Angehörigen-

betreuung

○ Abhol-, Begleit- und 

Fahrdienste

○ Beratungsangebote

○ familienunterstützende 

Produkte u. Leistungen

● Vorträge, Seminare

Lösungsentwicklung

● Entscheidungshilfe und 

Installation betriebsnaher 

Betreuungsangebote

● Kooperationsangebote zu 

Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen

● familienfreundliche 

Produkte und Angebote 

bzw. Anreicherung 

bestehender Lösungen 

um familienfreundliche 

Komponenten
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